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   Abteilung Grundsatz  
 
Ruhrstraße 2 
10709 Berlin 
Postanschrift: 10704 Berlin 
Telefon  030 865-0 
Telefax  030 865-27240 
www.deutsche-rentenversicherung-
bund.de 
drv@drv-bund.de 
 
Ansprechpartnerin:  
█████████ ▎
████ ▎ ██ ▍██ ▍███ ▎
████ ▎ ██ ▍██ ▍███ ▎
datenschutz-drv-bund@drv-bund.de 
 
Bankverbindungen:  
Commerzbank AG 
IBAN DE61 1004 0000 0200 1006 00 
BIC COBADEFFXXX 
 
Berliner Volksbank 
IBAN DE62 1009 0000 8843 0040 17 
BIC BEVODEBB 
 
Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse 
IBAN DE36 1005 0000 0990 0070 14 
BIC BELADEBEXXX 
 
Deutsche Bank Filiale Berlin 
IBAN DE06 1007 0000 0017 8459 00 
BIC DEUTDEBBXXX 
 
UniCredit Bank - HypoVereinsbank 
IBAN DE41 7002 0270 0000 2808 00 
BIC HYVEDEMMXXX 
 
Institutionskennzeichen ( IK): 
111170019  
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Regelungen und Anweisungen zur Bearbeitung des Formulars V0027 
#258889 
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  

███████████ ███ ▍▍

es ergeht folgender 
 

Bescheid  
1. Dem  Antrag  auf  Zugang  zu  amtlichen  Informationen  nach  dem 

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) in Bezug auf die Regelungen und 
Anweisungen zur Bearbeitung des Formulars V0027 wird 
stattgegeben. 

2. Gebühren werden nicht erhoben. 
 

I Sachverhalt  
Im Nachgang zu Ihrer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
vom 12.10.2022 an die DRV Bund und unserer darauffolgenden 
Korrespondenz  haben  Sie  sich  mit  E-Mail  vom  16.  Januar  2023  an  den 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
gewandt, weil sie sich in Ihrem Recht auf Informationszugang nach dem IFG 
durch  unser  Haus  als  verletzt  ansehen.  Sie  begehren  die  Zusendung  von 
Regelungen und Anweisungen zur Bearbeitung des Formulars V0027. 
 

II Begründung  
Bei  der  Beantwortung  und  Bereitstellung  der  Informationen  sind  wir  bei 
einem Teil der Informationen aufgrund eines Missverständnisses von dem 
Vorliegen eines Ausschlusstatbestandes, hier im Speziellen vom Vorliegen 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ausgegangen. 
  
Nach  nochmaliger  umfangreicher  Sachprüfung  Ihrer  Anfrage,  können  wir 
Ihnen zusätzlich zu den bereits zur Verfügung gestellten Unterlagen weitere 
Dateien mit Informationen zu Ihrer Anfrage übermitteln.  
Wir  übersenden  Ihnen  die  Geschäftsprozessanweisungen  190.05.05.00, 
190.05.05.00  Anlage  0  und  1,  190.05.10.00,  190.05.20.00,  190.10.01.00, 
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190.10.01.00 Anlage 1 und 190.10.05.00 zum optionalen Statusfeststellungsverfahren, welches 
mit dem V0027 eingeleitet wird. 
  
In Bezug auf Ihre Annahme, die Deutsche Rentenversicherung Bund als eine „von Steuermitteln 
finanzierte Behörde, die augenscheinlich einen politisch motivierten Kreuzzug gegen 
Selbständige führt“, können wir Ihnen versichern, dass die Sachbearbeitung der Clearingstelle 
bei  der  Beurteilung  des  sozialversicherungsrechtlichen  Status  einer  Tätigkeit  die  gesetzlichen 
Regelungen,  insbesondere  der  §  7a  SGB  IV  und  die  dazu  ergangene  höchstrichterliche 
Rechtsprechung zu beachten hat. Zum materiellen Recht stehen die Gemeinsamen Rechtlichen 
Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung Bund zu § 7 SGB IV und das Rundschreiben 
zur  Statusfeststellung  von  Erwerbstätigen  der  Spitzenverbände  der  Sozialversicherungsträger 
zur Verfügung. Beide Unterlagen sind auch öffentlich im Internet verfügbar.  
Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 7 SGB IV:  
Literatursystem - §§ 1 - 25 - § 7 SGB IV: Beschäftigung (deutsche-rentenversicherung.de) 
Rundschreiben zur Statusfeststellung von Erwerbstätigen der Spitzenverbände der 
Sozialversicherungsträger:  
Homepage | Statusfeststellung von Erwerbstätigen | Deutsche Rente nversicherung (deutsche-
rentenversicherung.de) 
 
Von der Erhebung von Gebühren und Auslagen wird im vorliegenden Fall abgesehen (§ 10 IFG 
iVm § 2 Informationsgebührenverordnung – IFGGebV).  
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erheben. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  
 
1.Schriftlich oder zur Niederschrift: 
Sie  können  den  Widerspruch  schriftlich  erheben.  Den  Widerspruch  richten  Sie  bitte  an  die 
Deutsche  Rentenversicherung  Bund,  Dezernat  für  Datenschutz,  Ruhrstraße  2,  10709  Berlin 
(Postanschrift: 10704 Berlin).  
Sie können diese Stelle auch aufsuchen und Ihren Widerspruch schriftlich aufnehmen lassen.  
 
2. Auf elektronischem Weg:  
2.1 Durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur:  
Hierfür benötigen Sie eine qualifizierte elektronische Signaturkarte. Die E-Mail senden Sie bitte 
an: drv@drv-bund.de  
 
2.2 Durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung:  
Dafür  benötigen  Sie  eine  De-Mail-Adresse.  Die  De-Mail  senden  Sie  bitte  an:  De-Mail@drv-
bund.de-mail.de  
 
2.3 Über die Online-Dienste der Deutschen Rentenversicherung  
Hierfür benötigen Sie einen elektronischen Identitätsnachweis nach dem 
Personalausweisgesetz, dem  eID-Karte-Gesetz  oder  dem  Aufenthaltsgesetz  beziehungsweise 
eine qualifizierte elektronische Signaturkarte. Die Online-Dienste der Deutschen 
Rentenversicherung finden Sie unter folgender Internet-Adresse:  
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/online-dienste  
 
Mit freundlichen Grüßen 
▍
██████ ▍ (Dieses Schreiben wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet) 

▍
Anlagen:  als Anhang per Mail 


